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Eidg. Vernehmlassung; Änderung der Radio- und Fernsehverordnung (RTW), der Verord
nung über Frequenzmanagement und Funkkonzessionen (FKV), der Rundfunkfrequenz
Richtlinien und der Fernmeldegebührenverordnung (GebV-FMG); Stellungnahme des Regie
rungsrates von Appenzell Ausserrhoden 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 16. Februar 2017 unterbreitete das Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) die Änderung der Radio- und Fernsehverordnung (RTW), der Verordnung über Fre

quenzmanagement und Funkkonzessionen (FKV), der Rundfunkfrequenz-Richtlinien sowie der Fernmeldege

bührenverordnung (GebV-FMG) zur Vernehmlassung. 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden unterstützt die vorgeschlagene Revision der Radio- und Fern

sehverordnung. Bei den anderen, eher technischen Aspekten der Vernehmlassungsvorlage verzichtet der 

Regierungsrat auf eine Stellungnahme. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Roger Nobs , Ratschreiber 
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